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iUZERN€,

Anordnung der Neuwqhlen des Grossen Stodtrqtes
von Luzern sow¡e der Einwohnerröfe yon Emmen,
Horw und Kriens fär die Amisdquer 2016-2020

Justiz- und Sicherhe¡lsdepqñement

Das "Íûstiz- u¡t¿ Siclrcrheíts¿epartement ¿es Kamons L&zem,

gestùtzt âuf $ 18 und ä 85 Absatz 1 de¡ Kantonsverfassung vom 17. Juni 2002 (KV),
das Stimmrechtsgesetz vom 25. Oktober 1988 (StRG),
das Gemeindegesetz vom 4. Mai 2004 (GG),
die Gemeindeordnungen der Stadt Luzern und der Gemeinden Emmen, Horw und
Kriens.
den RegierungsratsbeschlLrss vom 16. Juni 2015,
in Anwendung der G¡unds¿itze des Bundesgesetzes ùber die polit¡schen Rechte vom
17. Dezember 1976 (BPR) und der Verordnung über die politischen Rechte vom
24. Mai 1978 (vPR),

beschliesst:

Wohhcg

L An Sonntag, 1. Mu¿ 2016, Lnd ân den testgelegten Vortâgen w?thlen die Stimm-
bcrcchtigtcn lür dic Amtsdauor 2016-2020:

^, 
in der Snù Lilzern den aus 48 Mitgliedern bestehenden Grossen Stadtrat,

b. i¡ der Genteínde Enø¡¿¿ den aus 40 Mitgliedern bestehenden Einwohnerrat,
c. in der (]eneínde Holp den âus 30 M¡tglieder¡ bestehenden Einwohnerrat und
d, ii der Gehleikde K/iers den aus 30 Mitgliedern bestehenden Einwohne¡rat.

Wchlverfohren

2. Die Einwohnerräte werden im Verhältniswâhlverfah¡en (proporz) gew?ihlt. Es
gelâûger die für die Wahl des Nationalrates geltenden Grunds¡itze zur Anwen-
dung. Soweit die Besonderheiten der Verhàltniswahl keine Abweichungen e¡for-
dcrn, gcltcn im tibrigcn die Vo¡schriftcn dcs Stimmrcchtsgesctzcs, nÀmcntlich
S 23 (N 96 Abs. 1 und 2 StRc).

Wchlvorschltige für die Verhältniswqhlen

3. Wâhlbar sind nur Kandidatinnen und Katrdidâteû, die auf einer bei de¡ Gemeinde
einge¡eichteû u¡d âmtlich veröffenttichten Wahlliste aufgeführt sind.

4. Die Wahlvorschläge müssen bis spätestens Mo¡¡td& 7, März 201ó,12.00 llhrbei
der Gemeindekânzlei oder bei der von der Gemeinde bezeichnete¡ Stelle einge-
reicht sein.Ve¡spätet einge¡eichteWahlvorschl¿lge sind ungültig.

5. Ein K¿ndidat oder eine Kandidatin darf nur auf einem Wahlvorschlag aufgeführt
sein. Sie dúrlen darâuf hôchstens zweimal vorgeschlagen (kumuliert) werden.
Die Summe der auf einem \ryâhlvorschlag vorgeschlagenen Kândidatinnen und
Kandidâten dârfjedoch die Zahl de¡ zu besetzenden Sitze nicht übe¡steigen.

6. Enthält ein Wahlvorschlag mehr Kandidatinneû und Kanclidâten als zu wählen
sind, so werdcn dic lctztcn Namcn gestrichcn.

7, Auf den Wahlvorschl?igen sind sowohl die K¡ndidatinnen und Kandidaten ais
âuch die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner mit Familien- und Vornamen,
Geburtsdatum und politischem lilohnsitz mit genaue¡ Ad¡esse zu bezeichnen.
Für dic Kandidatin¡cn und Kândidatcn sind übcrdics Gcschlccht, IJc¡ul und
Heinìatort anzugeben.

8. Die Vorgeschlagenen haben schriftlich zu bestàtigen, dass sie den Wahlvorschlag
annehmen. Fehlt die Best¿itigung, so wird der Name der vorgeschlâgenen person
gestrichen.

9. Jeder Wahlvorschlag muss nlindestens von zehn in der Gemeinde wohnhaften
Stimmberechtigten eigenhändig unterzeichnet sein und zu seiner Unterschei-
dung vo¡ andern \ryahlvorschläge¡ eine geeignete Bezeichnuûg tragen, Gruppie-
rungen, welche Wahlvorschl¿ige mit identischen Eleme¡ten in der Hauptbezeich-
nung miteinander ve¡binden wollen, bezeichnen einen der r¡y'ahlvorschlilge als
Stammliste.

10. Einc stimmbcrcchtigtc Pcrson darl nicht mchr als einen Wâhlvorschlag untcr-
zeichner. Sie kann nâch Ein¡e¡chung des Wahlvorschlages ih¡e Unterschrift nicht
mehr zu¡ückziehen.

11. Die Unte¡zeichnerinnen und Unterzeich¡er des Wâhlvorschlages hâben für den
Vcrkchr mil dcn llehörden cincn Vcrtretcr odcr cinc Vcrlrctcrin urd oinen Stell-
vertreter ode¡ eine Stellvertreterin zu bezeichnen. Geschieht dies nicht, gilt die
erstunterzeichnende Person als Vertreter oder Vertreterin und die zweite als
Stellvertreter oder Stellverlreterin.

12. Der Vertreter oder die Vertreterin und bei Verhinderung der Stellve¡treter oder
die Stellvertreterin sind berechtigt utrd verpflichtet, im Namen der Unterzeich-
ne¡inne¡ und Unterzeichner die zur Beseitigung von Anstânden erforderlichen
Erklãrungen rechtsverbindlich abzugeben.

13. Die Stimmberechtigten können die wahlvorschl¿ige und die Namen der Unter-
zeichnerinnen und Unterzeichner bei der zuständigen Einreichutrgsstelle einsehen.

14. Die Einreichungsstelle prüft jeden Wahlvorschlag, stleicht die Namen nicht
wählbâr0r Kândidatinncn und Kândidâtcn und sctzt dcm Vcrtrctcr odc¡ dc¡ Vcr-
trete¡in des Wâhlvorschlages eine kurze Frist. inne¡t welcher er oder sie nach-
trâglich Mängel des Wâhlvorschlages beheben, Bezeichnungen, die zu Verwechs-
lungen Anlass geben, ändern und für âmtlich gestrichetre Vorgeschlagene Ersâtz-
vorschl¿igc cinrcichc¡ kann.

15. Den Ersatzvo¡schlägen muss die schriftliche Erklärung der Vorgeschlagenen,
dâss sie den Wahlvorschlag annehmen, beigelegt werden. Fehlt diese Erklãrung,
steht der betreffende Nâme schon auf einem ândern W¿hlvorschlâg oder ist der
Kândidat oder die Kândidatin nicht wâhlfähig, so wird der Ersatzvorschlag
gestrichen. Sofern der Vertreter oder die Ve¡t¡eterin des Wahlvorschlages oichts
anderes verlangt,werde¡ die Ersatzvorschläge âm Ende des'fiahlvorschlages an-
gereiht.

16. Wird ein Mângel nicht f¡istgerecht behoben, so ist der Wâhlvorschlag ungültig.
Betrifft de¡ Mangel nur eine vorgeschlagene Person, so wird lediglich deren
Name gestrichen.

17. AmDonncrstâg,l0.Mi¡r.2016,12.00Uh,:l¿iutldicFristtitrdicAhändcrungoder
Ergänzung der Wahlvorsch¡äge ab.

13. Die bereinigtetr \ryahlvorschläge heissen Listen.
19. Zweiode¡meh¡ere¡Listenkannbissp;àtestensDonnerstøg,10.Mcir22016,12.00

U/¡r: dic übcrcinstimmcndc Erkl¿irung dcr Untcrzcichncrinncn und lJntcrzcich-
ner oder ihrer Ve¡treterinnen und Vertreter beigefügt werdeû, dass die Listen

ñiteinander verbunden seien (Listenverbindung). Unterlistenverbindungen sind
nur gültig zwischen Listen gleiche¡ Bezeichnung, die sich einzig durch einen
Zvs tz zvt Kennzeichnung des Geschlechts, der Flügel einer Gruppierung. der
Region oder des Alters unterscheiden. Gruppierungen, welche 'ilâhlvorschl¿tge
mit identischen Elementen in der Hauptbezeichnung einreichen und diese mit-
einander verbinden wollen,bezeichnen einen de¡Wahlvo¡schläge als Stammliste.
Eine Cruppe von miteinander verbundenetr Listen gilt gegenüber ande¡n Listen
als eine Liste. Unter-Unterlistenverbindungen sind nicht zulässig. Erkl¿irungen
übe¡ Listcn- und lJnterlistcnvcrbindungcn können nicht widerrufen wcrdcn.

20. Die Listen werden mit den gleichen Nummern versehen, wie sie für die Kantons-
rats- und Nationalratswahlen 2015 ausgelost und festgelegt wo¡den sind: Liste
Nr. I Grüne, Liste Nr.2 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP), Liste Nr 3
FDPDie Liberalen Luzern, Liste Nr.4 Schweizer¡sche Volkspartei (SVP), Liste
Nr 5 Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschâften, Liste Nr. 6 crün-
liberale Partei (glp), Liste Nr.7 Jungsozialistlnnen und Junge Linke (JUSOplus),
Liste Nr. 8 Junge Ch¡¡stlichdemokratische Volkspartei (JCVP), L¡ste Nr. 9 SP-
Second@s Plus, Liste Nr. 10 Junge Schweizerische Volkspartei (JSVP), Liste
Nr 11 p¿rteilose.ch - fü¡ Trânspareûz. Liste Nr. 12 Jungfreisinnige (jf), Liste
Nr. 13 Junge Grüne, Liste N¡. 14 Piratenpartei Zentralschweiz, Liste N¡. l5 Evan-
gclischcVolkspa¡tci (EVP), Listc N¡.16 BUrgcrlich-Dcmokratischc Pâ¡tci (BDP),
Liste Nr.17 Junge Grünliberale Partei (iglp), Liste Nr. 18 Parteilose Schweizer,
Liste Nr.19 Aktive Senio¡en Luze¡n, Liste Nr,20 Integrâle Politik (IP). Liste
Nr.2l SVP International, Liste Nr.22 Schweizer Demokrâten (SD) / Nationâle
Aktion (NA), Liste Nr.23 ('VP Auslaûdschwcizcr. Nimmt eine wcitc¡c Partci ân
derlvahl teil, erhâlt sie die Listennummer 24, Nehmen meh¡ere weitere Parteien

' an der Wahl teil, so werden die weiteren Listennummern (Nrn. 24fi) in der Rei-
henfolge des Eingangs derWahlvorschläge festgelegt.

21. DieGemeindeveröffentlichtdieListenimKantonsblâttvom19.M¿irz2016und
Iässt die Kândidatenlisten drucken.

22. Die Stimmberechtigten erhalten sp¿itestens âm 3. April 2016 einen vollständigen
Satz ¡ll€r Kandidatenlisten sowie eine Blânkoliste für die betreffenden Wâhlen.

23. Die Stimmberechtigten können von der Gemeindekânzlei oder bei der Behörde,
welche die Wah¡zettel beschafft, zum Selbstkostenpreis zusâtzlich gedruckte Kandi-
datenlisten beziehen. Die Gemeinde bestimmt den Bestellungstemin und die
Höhe dcrVe¡gütung,

24. Von privater Seite ftir die \ryâhlen des Grossen Stâdtrates und des Einwohnerra-
tes herausgegebene Kandidatenlisten sind ungültig.

Stimmberechtigung und St¡mmreg¡ster

25. Stimmbe¡echtigt ftir die Neuwahl des Grossen Stadtrâtes voû Luzem und
der Einwohnerräte sind stimmfähige Schweizerinnen und Schweizer, d¡e dâs
18. Altersjahr vollendet haben, nicht wegen d¿uernder U¡teilsunf¿ihigkeit unter
umfassender Beistândschaft stehen od€r durch eine vo¡so¡gebeâuftragte Person
vertreten werden und spãtestens seit dem 26, April 2076 in der entsprechenden
Gemeinde ihren politischen Wohnsitz haben. Meldet sich die stimmberechtigte
Person spàtestens am 2ó. April 2016 nach einer luzernischen Cemeinde ab, wählt
sie am neuen Wohnsitz, sofern sie am bisherigen noch nicht gewählt hat. Meldet
sich die stimmberechtigte Person erst âm 2?. April 2016 nâch einer luzernischen
Gemeinde ab, wählt sie âm bisherigen Wohnsitz.

26. Zur W^hl wird rur zugelassen, wer im Stimmregister eingetragen ist. Dâs
unbearbeitete Stimnrregister liegt bei der Gemeinde zur Einsicht auf. Die Stiilnr-
berechtigten und die in der Gemeinde organisierten politischen Pârteien können
beim Stimm¡cgistcrftlhrc¡ odc¡ bci de¡ Stimmrcgistcrftìhrcrio durch Gcsuch Ein-
t¡agung oder Streichung beântragen. Am 26. April 2016, 18.00 Uh¡, wird das
Stimmregister abgeschlossen.

27. Entspricht der Stimmregist€rführer oder die Stimmregisterfithrerin ei¡em Stimm-
rechtsgesuch nicht, so kann der Gesuchsteller oder die Gesuchsl.ellerin innert
drei Tagen beim Gemei¡lde- oder Stâdt¡at einen Stimmrechtsentscheid ve¡lan-
gen. Dieser hat Stimmrechtsentscheide in einem raschen Vedâhren zu f¿illen.

Briefliche Slimmobgobe

23. Die Stimmberechtigten können ihr Stimmrecht b¡ieflich âusüben.
29. Vy'er brieflich stimmen will, legt die Wahlzettel in das amtliche Stimm- und Wahl-

kuvert und verschliesst es. Dâs âmtliche Stimm- und Wahlkuvert ist zusammen
mit dem unterzeichneten Stimmrechtsausweis in das Rücksendekuvert zu legen.
Das Rùcksendekuvert kann dem Stimm¡egisterführer bzw. der Stimmregister-
füh¡erin übcrb¡âchl., pcr Pest ân die von de¡ Gcmeindc bcstimmte Einrcichungs-
stelle gesandt oder dem Urnenbi¡ro übergeben werden.

30. Wer Wahl- oder Stimmzettel pianmässig einsammelt, ausfüllt oder ändert oder wer
derartige lvahl- ode¡Stimmzettel verteilt, wi¡d mit Busse bestraft (A¡t,232'ß SIGB).

öffenrliche Bekonntmochung der Ergebnisse

31. Das U¡nenbüro hat die Ergebnisse sofort nach Ermittlung gemäss $ 21 SIRG
öffentlich bekannt zu machen ($ 82 SIRG) und ein Doppel des Verbâls dem
Justiz- ùrd Sicherheitsdepartement zuzustellen. Die Genehmigung der wlhlen
erfolgt durch den Regierungsrat.

32. Im Übrigen gelten die weisungen des Justiz- und Sicherheitsdepa¡tementes.
33. Die Gcmcindc- und dio Stadtr¿itc hâbcn dic crlordcrlichcn Mâssnahmcn [ür dic

Durchführung der lvahlen zu treffen.
34. Diese Anordnung ist im Kantonsblatt zu veröffentlichen. der Stadt Luzefn sowie

den Gemeinden Emmen, Horw und K¡iens zuzustellen und von diesen öffentlich
anzuschlâgen.

Luzern. 15. Dezember 2015

Justiz- und Sicherheitsdepa¡tement des Kântons Luzern
Der Regierungsrât: Paul Vy'iûiker


